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Ein Pladoyer in 2 Teilen zum Nachdenken dariiber, wie Geschichtsschreibung zustande kommt

Warum die Historiker-Kommission um Jean Frangois Bergier
die Wahrheit nie ergrunden wird! (Teil 2)

Von Dr phil et lic iur Johann Ulrich Schlegel, Ztirich

Wahre Geschichte gesteht ihre
Standpunktgebundenheit ein

Um weiter in das Wesen der Geschichts-
forschung hineinzuleuchten: Eines ihrer zen-
tralen Mittel sind kausale Erklarungen, um
Einzelereignisse darzustellen. Singulére Er-
eignisse sind ihr Ziel. Und es bleibt dabei.
Beispiele hierfir sind die Sozialgeschichte,
die Militargeschichte, Wirtschaftsgeschichte
und die politische Geschichte. Anders verhalt
es sich bei den theoretischen Wissenschaften
wie der Soziologie, Wirtschaftswissenschaft
und politischen Theorie. Auch sie verwenden
kausale Erkldrungen. Auch bei ihnen steht am
Anfang die einfache Beschreibung ohne die
Frage nach dem Warum. Beschreibung und
Erklarung dienen aber der Prifung einer
Theorie.

Und damit stecken wir auch schon mitten in
den Schwierigkeiten. Die Uberginge sind
fliessend. Wann ist eine Kausalerkldrung der
methodologisch richtige Weg? Und wieviele
Kausalerklarungen und Kausalketten sind
notig? Wann geniigt die einfache Beschrei-
bung? Findet sich eine Theorie, die man als
Rahmen fir die Geschichtsforschung heran-
ziehen darf, wie jene, dass alle Geschichte
die Geschichte des Kampfes von Klassen
sei?

Verwurzelt ist in der Gesellschaft beziiglich
der Kommission Bergier nach wie vor der
Gedanke der Wahrheitsfindung. Die ganze
Wahrheit aber sei nicht zu finden. Diese Aus-
Sage steht einem zentralen Diktum gegen-
Uber, mit welchem der deutsche Klassiker
Hegel fordert, dass die Wahrheit das Ganze
sei. Es stellt sich die Frage des Wie. Der Spa-
nier J.Ortega y Gasset weist auf die unge-
heure Differenzierung der Menschen hin und
stellt dann fest: «Je weiter gespannt und je
weniger beengt der Begriff vom Menschen
l§t, mit dem der Geschichtsschreiber sich an
dl§ Arbeit begibt, um so tiefer und triftiger
w‘|rd sein Werk sein.»

Picards Liste der Untersuchungsfelder der
Be.fgier-Kommission ist diesbezlglich ein-
seitig und eng: Austauschbeziehungen der
Schweiz mit anderen Landern, Finanzwirt-
Schaft, Kapitaltransfers, Unternehmer, Aus-
lénderpolitik und Klarungsprozesse. Wir fin-
den hier sechs Felder im Rahmen einer Land-
karte, die nun mit einem Mosaik gefilllt wer-
den soll. Die Bergier-Kommission gibt ihr, wie
Picard es formuliert, «eine ordnungspoliti-
sche Orientierung», also den Rahmen, in wel-
chen und auf welchen hin die Aufarbeitung
der G_eschichtsbilder erfolgen soll: Im Lichte
«heutiger» moralischer «Werte, welche auf
den seit 1945 ausformulierten Menschen-
rechtserk/éirungen weltweit ihren Ausdruck
gefunqen haben». Damit werden ahnlich der
Thepne von der Geschichte als einer Ge-
thlchte von Klassenkampfen Kausaler-
klarun.gen und Beschreibungen auf eine
Theorie hin eingeengt: Die Entsprechung
nachkriegsgeschichtlicher Standards, herr-
schender Meinungen von richtig und falsch,
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die zudem heute erst formuliert sind. Die Ber-
gier-Kommission begibt sich - vielleicht un-
bewusst - in die Rolle eines Inquisitors. Sie
erklrt sich selbst zum Gericht, ermangelt
aber jeden rechtsstaatlichen, demokrati-
schen Rechts, weil sie einerseits sich selbst
einen ungenauen, aber quasi-gesetzlichen
Rahmen gibt und andererseits diesen heuti-
gen aktuellen Rahmen unbesorgt um die
Grundvoraussetzung, dass man Beurtei-
lungsnormen nicht riickwirkend anwenden
darf, an die Arbeit macht.

Die Bergier-Kommission schrankt auch in
schwer erklarbarer Weise ein. Ausgerechnet
bei der Bearbeitung einer derart gravierenden
Kriegszeit wie dem Zweiten Weltkrieg fehlt bei
ihr die Militdrgeschichte. Ebenso fehlt jegliche
Personengeschichte in ihrem Katalog. Wenn
sie aber zur Einsicht gelangt, welche aller-
dings sehr merkwdrdig ware, es hatte in der
Tat keine die Schweizer Geschichte mass-
geblich préagenden Personlichkeiten gege-
ben, so waren immerhin Uberlegungen anzu-
stellen, wie das Schweizervolk unter grossen
Opfern und gewaltigen Anstrengungen zu-
sammenhielt, was in einem Gegensatz zu
manchen Anzeichen von heute steht, und wie
es einen Selbstbehauptungswillen an den Tag
legte, der weltweit, und dies andauernd, Be-
achtung findet.

Der Aspekt des Zusammenhaltens ware
naturlich gerade wieder eine Theorie. Aber es
ware sicher gesund zu prifen, ob darin richti-
ge Elemente sich fanden, so wie etwa Leo
Tolstoi die Theorie in «Krieg und Frieden» auf-
griff, dass die Menschen Russlands sich vom
Westen und die Menschen des Westens sich
von Russland angezogen fiihlen. Weiter kann
in der Geschichtsbetrachtung auch die Situa-
tionslogik eine Rolle spielen. Gerade die
grossten und besten Historiker der Welt ha-
ben diesen Begriff oft bewusst oder unbe-
wusst verwendet. So beispielsweise wieder-
um Tolstoi, wenn er, jetzt im Unterschied zur
Personengeschichte, beschreibt, wie nicht
eine bewusste Entscheidung von Verant-
wortungstragern, sondern die schiere Not-
wendigkeit die russische Armee in den napo-
leonischen Kriegen veranlasste, Moskau
kampflos aufzugeben und sich in Gegenden
zuriickzuziehen, wo sie Lebensmittel finden
konnte.

Uber eine solche Situationslogik hinaus ver-
wendet der Historiker oft auch Theorien oder
allenfalls eine Analyse dazu. Gerade bei der
Theorie beginnen aber grosse Probleme. Der
Historiker kann Gefahr laufen, alles Gesche-
hen fokussiert auf einen verengten Blickwin-
kel zu deuten. Beriihmt und bertichtigt ist das
erwahnte Beispiel der Deutung aller Ge-
schichte als einer Geschichte von Klas-
senkdmpfen im  marxistisch-kommunisti-
schen Zusammenhang, sodann sind weitere
Beispiele die Geschichten, die unter dem
Aspekt einer Heilsgeschichte stehen, wo alles
Geschehen im Leben die Deutung im Lichte
eines Propheten oder Fihrers oder heiliger,
das heisst unangreifbarer Texte erhalt. Sir

Karl RPopper, der vielleicht bedeutendste
Wissenschaftstheoretiker dieses Jahrhun-
derts, hat in eindriicklicher Weise in «Die
offene Gesellschaft und ihre Feinde» darauf
verwiesen, wie furchtbar sich solche intellek-
tuellen Verengungen in Staat und Gesell-
schaft auswirken konnen. Popper rat mit
Recht zur Vorsicht auch und gerade gegen-
Uber sehr moralischen Theorien, die Leitlinien
und Rahmenbedingungen abgeben sollen,
falls sie als einzige Richtschnur genommen
werden.

Die Geschichtsforschung schwebt aber auch
ohne solchen Rahmen nicht im wertfreien
Raum. Sie geht bewusst oder unbewusst im-
mer von einem Rahmen aus. Popper nennt
ihn Standpunkt und fordert, sich dieses
Standpunktes bewusst zu sein und ihn nur als
einen unter vielen zu betrachten. Der Stand-
punkt muss als selektiv und als interessenge-
bunden redlich offengelegt werden. Denn auf
die Frage, wie denn ein Standpunkt zustande-
kommt, gibt es nur die eine Antwort: durch In-
teresse.

Damit aber gelangen wir zur Kdnigsfrage:
Welchen Interessen dient denn die Historiker-
kommission? Von welchen Interessen lasst
sie sich leiten? Bergier weicht aus, wenn er
erklart, die Arbeit der Kommission diene der
Bewaltigung der Probleme der Schweiz in der
Gegenwart. Die Fragen des Wie und Warum
harren der dringend félligen Antwort.

Man kann es drehen und wenden, wie man
will, der Eindruck bleibt, die Bergier-Kommis-
sion entwickle sich zu einer unerklarten und
deshalb besonders schlechten Gerichtsin-
stanz. Einem Gericht ist in einem modernen
demokratischen Rechtsstaat der Rahmen,
von dem aus es tatig ist, von der Legislative in
Form der Gesetze von aussen zugeteilt. Da-
bei gilt das Ruickwirkungsverbot. Man darf
nicht mit einem Gesetz, das nachtraglich zu-
stande kam, vorher erfolgte Ereignisse beur-
teilen.

Es war das Wesen der grausamen, willkdrli-
chen und eben ohne Gewaltenteilung inquisi-
torischen Hexenprozesse und der Schaupro-
zesse eines Stalin und Hitler, diese Maximen
zu vernachlassigen.

Es kommt dazu, dass mit den verengenden
marxistischen Perspektiven eines Tanner und
den Ubermaéssig selektiven eines Picard das
Niveau der Arbeit dieses staatlichen Histo-
rikerforums gesenkt wird. Geschichtsfor-
schung gerat hier in eine missbrauchte Hilfs-
funktion, indem von der verengten Perspekti-
ve aus mit einseitigem Faktensammeleifer
danach getrachtet wird, vorgefasste Meinun-
gen, die gerade die aktuell grosste Akzeptanz
finden, zu untermauern. Es ist also ein gros-
ses Fragezeichen dahingehend zu setzen, ob
auf diese Weise eine konstruktive Lésung mit
der Arbeit der Historikerkommission gefun-
den werden kann.

Die Bergier-Kommission musste die aktuellen
Probleme, in welche das Staatsschiff
Schweiz hineingeschlingert ist, konkret be-
nennen. Sie musste die Geschichte in ihrem
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Wesen als Darstellerin eigener und fremder
Identitat benennen und erkennen. Und sie
musste offenlegen, dass Geschichte immer
singuldre Darstellungen produziert. Und ganz
gewiss mlsste sie bekennen, auf wessen
Seite sie steht, welche Interessen sie leiten.
Sie musste zeigen, dass sie nicht ein will-
kirliches Gericht ist, und zwar auch nicht als
ancilla iurisprudentiae oder als Zutragerin
bloss von Fakten, deren einseitige Auswahl
aber bereits einen geradezu polemischen
Standpunkt zu ergeben vermag.

Ein Beispiel solcher fragwirdiger Geschichts-
aufarbeitung lieferte das Schweizer Fern-
sehen, als es wiederholt in der Tagesschau
das Bild der Goldbuchhaltung einer Bank
zeigte. Die Tatsache ist banal, weil jede Bank
auf dieser Welt Goldvorrate schliesslich
registrieren und verbuchen muss. Aber hier
wurde permanent die Stimmung erzeugt,
Gold sei grundsatzlich mit Bosem verknipft.
Mit der Posse der Empdrung wurde ge-
meldet, es sei mehr Gold gehandelt worden
als angenommen. Aber auch das ware
eigentlich banal, denn in jedem Tresor einer
Bank dieser Welt lagern einmal mehr und ein-
mal weniger Vorrate, und dies auch an Gold.
Es wurde auch nicht etwa ein Verbrechen
in diesem Zusammenhang vermeldet. Die
Tagesschausprecherin zeigte sich einfach
emport, dass Gold vorhanden war! Vielleicht
war sie noch beeindruckt von Verbrechen, die
tatsachlich in Zusammenhang mit Gold ge-
schahen oder geschehen. Aber hier ging
es um Stimmungserzeugung mit dem sim-
plen Trick wiederholten Zeigens an sich
belangloser, auch nicht etwa inkriminierender
Fakten.

Die Bergier-Kommission misste, um seriése
Arbeit zu leisten, unterscheiden zwischen
Rahmenbedingungen heute und solchen von
gestern. Sie dirfte sich nicht mehr dem Vor-
wurf aussetzen (Finanz und Wirtschaft,
19.5.1993), mit Orientierungsschemen von
heute, die sie Uberdies noch selbst bestimmt
und wissenschaftstheoretisch  fragwiirdig
auswabhlt, historische Ereignisse von damals
aufzuarbeiten. Und sie darf sich nicht als Ge-
richtsinstanz der Nachhut jener anschliessen,
die im Dauerfeuer auf die Schweiz einschla-
gen und ua unsere grossen Firmen boykottie-
ren. Kurz, zurzeit ist die Bergier-Kommission
nach wie vor von der Legende eines Danaer-
geschenkes im Herzen unseres Landes um-
rankt.

Geschichte als Hilfsdisziplin speist einen
jurstischen Prozess mit den nétigen
Beweismitteln

Im Strafrecht, aber auch im tbrigen Recht ist
flir jede Prozessfihrung auf das Ziel einer Ur-
teilsfallung hin die Erstellung eines Sachver-
haltes notig. Dies bedingt die Erzahlung einer
Geschichte. Ihr Rahmen ist abgesteckt durch
den Tatbestand. Diesen bildet die entspre-
chende Gesetzesnorm. Auf sie bezogen wer-
den die Daten und Fakten zusammengetra-
gen. Weil der Tatbestand als Gesetz allenfalls
nur einen kleinen Lebensbereich skizziert und
regelt, ist die erzahlte Geschichte beziiglich
der Selektion und des Interesses eng gefasst.
Die Geschichte dient als Hilfswissenschaft,
die von den Gerichtsbehérden und den pro-
zessbeteiligten  Parteien wahrgenommen
wird. Dabei stellt sich neben der themati-
schen und tatbestandsmassigen Bandbreite
der Selektion von Fakten die Frage nach der
Reichweite der Kausalketten.

18

Ein Totungsdelikt beispielsweise hat als Ur-
sache oder eben causa die Schussabgabe.
Dieser voran ging der Entschluss des Taters.
Der Waffenhandler wiederum belieferte die-
sen mit dem Gewehr. Beim sogenannten rei-
nen Kausalzusammenhang steht weder ein
Mitverschulden des gerade Betroffenen noch
das Eingreifen Dritter der Annahme dieses
Kausalzusammenhangs entgegen. Der Arbei-
ter in einer Waffenfabrik wird also — um ein ex-
tremes Beispiel zu nennen - gemass Ereig-
niserfolg fir alle Untaten zur Ursache, die mit
Hilfe der von ihm produzierten Waffen began-
gen werden. Ja, es gilt sogar fir denjenigen,
der auf friiherer Stufe am Produktionsprozess
mitgewirkt hat und so fort bis zu Adam und
Eva.

Dabei koénnen sich Kausalitatsketten tber-
schneiden. Das ist im Strafrecht dann von
praktischer Bedeutung, wenn etwa das Opfer
eines Mordanschlages nur deshalb ums Le-
ben kommt, weil die Ambulanz auf einem
Bahnibergang bei irrtimlich gedffneter Bar-
riere unter den Zug gerat.

Um sich nun angesichts der Verflechtung
menschlichen Handelns nicht in unabsehbare
Zusammenhange zu verstricken, verzichtet
das Recht darauf, unerfillbare Verursa-
chungsverbote aufzustellen. Als rechtserheb-
lich wird dann nur jene Ursache angesehen,
die «nach dem gewohnlichen Verlauf der Din-
ge und nach der allgemeinen Lebenserfah-
rung geeignet war, einen Erfolg von der Art
des Eingetretenen herbeizufiihren». (BGE ua
811V 255; 921V25; 1011V 70)

Sollte also — aus welchen Griinden auch im-
mer — die Historikerkommission gerichtliche
Bedeutung erlangen, und ware dies auch nur
in der Art eines arbiter elegantiarum, so
musste sie diese Beschréankung des Kau-
salitatsprinzips berticksichtigen. Wollte sie
auf Fragen von Menschenrechtsstandards
und Fragen der Moral Antworten liefern, so
misste fiir sie, was fiir ein ordentliches Ge-
richt Prinzip ist, billig sein. Denn in mora-
lischen Dingen harter zu urteilen als in recht-
lichen wirde selbst unmoralisch enden. Es
darf dabei nicht ausser acht gelassen wer-
den, dass das Recht nicht der letzte Grund
unseres Zusammenlebens darstellt. Der letz-
te Grund unseres Zusammenlebens sind viel-
mehr die menschlichen Beziehungen, die auf
Anstand, Ricksicht und Ehrfurcht beruhen.
Erst wenn die menschlichen Beziehungen
nicht mehr funktionieren, also im pathologi-
schen Fall, wird - als zweitbeste Losung -
das Arsenal der Jurisprudenz bemuht.

Es ist nétig, sich vor Augen zu halten, dass
alles, was die Kommission tut, aufmerksam
verfolgt und gewichtet wird. Sie braucht gar
nicht offiziell in einer der hier erlauterten
Standpunktweisen aufzutreten. Die Aussage
Bergiers, «das Urteil lUber die Vergangenheit
sei nicht die Aufgabe des Historikers», stimmt
nicht einmal in einem Primarstadium der Ge-
schichte als faktenreichende Hilfswissen-
schaft. Wie wir gesehen haben, kommt Ber-
gier geméss Poppers Lehre vom Standpunkt
schon bei der Wahl der Selektionskriterien
dieser Fakten nicht darum herum, wenn nicht
ein Urteil, so doch ein Vor-Urteil zu fallen. Und
wenn er so wenig wie der Waffenfabrikant
Urteile darlber liefert, wer «erschossen» wer-
den soll, die Waffen, die hier Fakten sein
mogen, hat er eben doch hergestellt, gesam-
melt und versandt, und zwar gerade nicht als
Unbeteiligter, sondern im Hinblick auf einen
direkten, aktuellen Schauplatz nationalen
Kampfes.

Es muss deshalb vom Historiker erwartet
werden konnen, dass er sich darum kiimmert,
in wessen Hande, auf welche Weise bearbei-
tet, seine Arbeitsresultate gelangen. Die Leh-
re von der Identitdtsprasentationsfunktion der
Geschichte kann nicht umgangen werden.
Hier wartet auf Bergier durchaus die Verant-
wortung des Urteils. Wo denn sonst sollte es
geféllt werden? Der Bergier-Kommission fiele
jetzt die Aufgabe zu, erst recht wenn sie sich
im Auftrag der Landesregierung betatigt, die
Geschichte im Sinne einer methodologisch
durchdachten Vorgehensweise umfassend zu
bearbeiten. Sie darf sich nicht aus der Verant-
wortung stehlen, weil sie das nicht kann, es
sei denn, sie I6se sich auf und Uberlasse die
Geschichtsschreibung wieder dem Ublichen
Geschichtswissenschaftsbetrieb. Denn wenn
sie nicht ein begriindetes, beurteiltes Ge-
schichtsbild liefern will, wer garantiert dann
daflir, dass nicht mit aus dem Zusammen-
hang gerissenen Fakten irgendwelche Inter-
essenten, die nur schwer fassbar sind, ange-
heizt eventuell durch Medien, einseitige, ja
irrefihrende Urteile verbreitet werden? Und
diese wéren nicht wissenschaftlich und nicht
rechtens, sie waren zwangslaufig schlechte
Willkdr.

Man kann nicht zweierlei Herren dienen

Wir kommen zurlick auf die Identitatsprasen-
tationsfunktion der Geschichte. Die Prasenta-
tion der Identitat spielt um so mehr eine Rol-
le, als es in unserem Fall um ein Land geht.
Zumal von innen - das sind einige Professo-
ren, Kulturschaffende, Politiker und Teile des
Schweizer Fernsehens — wird die Schweiz
aus Griinden, die im Moment schwer zu eru-
ieren sind, sehr schwer und krass einseitig
angegriffen, obwohl es ihre Heimat oder wie
im Falle des sehr tendenziésen Historikers
M Kénig ihre Wahlheimat ist. Sie haben sich,
obschon héufig eher linker Provenienz, den
urspriinglich von aussen, insbesondere aus
den USA erfolgenden Angriffen, oftmals ge-
radezu hemmungslos angeschlossen. Und
ausgerechnet auf US-Kreise stitzt sich nun
die Bergier-Kommission. Die Sprecherin der
Aussenpolitischen Kommission des National-
rates, die freisinnige Lili Nabholz, gab be-
kannt («NZZ» 25.11.1997): «Die Aussenpoliti-
sche Kommission ist sich bewusst geworden,
dass die unabhéngige Expertenkommission
unter der Leitung von Jean-Frangois Bergier
und das Volcker-Komitee interaktiv zusam-
menarbeiten, um mdoglichst rasch zu Ergeb-
nissen zu kommen.» Die Angriffe haben klar
die Geschichte des Landes, seine Identitét,
zum Ziel. Man muss sich vorstellen, man wer-
de als Person in seinem Lebenslauf so angé-
griffen. Die sofortige Reaktion bei jedem
Menschen und jedem Volk oder Land wird
darin bestehen, iiber die Biicher zu gehen
und zu sehen, wie man den Schaden der
Attacken beheben kann.

Einen hochstaplerischen oder nicht korrek?eﬂ
Lebenslauf darf man nicht nur, man muss ihn
ablehnen. Man soll auch Schwéchen eingé-
stehen. Aber dann, so raten Fachleute aus
dem modernen Dienstleistungsbereich des
«Human resources», soll man auch seiné
Starken prasentieren. )
Analog verhilt es sich mit der Schweiz. Si€
steckt in der Rolle einer Person, die heftig
attackiert wird und die sich rehabilitiergn
muss. Wenn sie historische Deutung bescho-
nigt hat, indem sie das Mass des zur Disposl-
tion stehenden Ermessens bei der Prasenta-
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tion ihrer Identitdt zu irgendeiner Epoche
tiberdehnt haben sollte, so muss und soll das
korrigiert werden. Alle Lander und Vélker wei-

positive Einstellung hat? So ist es nicht nur
beim Lebenslauf, sondern auch bei der Ein-
stellung zur Familie, zum Gemeinwesen oder

eben hier zum Land. Daher harrt die Frage
um die Historikerkommission als mégliches
Trojanisches Pferd noch der Klarung.

sen dunkle Flecken auf ihrer Karte der Ge-

schichte auf. Dazu muss jedes Volk und jedes
System stehen. Aber dann soll es auch seine
Starken und Vorteile hervorheben, ja es muss
das tun, will es sich behaupten. Und dann
darf jene schrille Politikerin nicht als Vorbild
dienen, welche offiziell zur Losung wabhlte,
«die Schweiz existiert nicht».

Genau hier misste die Historikerkommission
Gegensteuer bieten. Genau hier musste sie
zu kampfen beginnen, denn es handelt sich
hier auch um einen Kampf. Das ist ihre mora-
lische Verpflichtung und das ist ihr wissen-
schaftlich ernstzunehmender Ansatz und
nichts anderes.

Im Moment scheint sie aber nichts derglei-
chen zu unternehmen, weil sie dazu nicht
féhig und nicht willens ist. Da aber jenes an-
dere so unheilschwanger Uber der Schweiz
und ihren Bewohnern sich ballt, muss die
Klarstellung erfolgen, dass die Prasentation
von |dentitdt auch psychologischer Kampf
bedeuten kann. Die Beliebigkeit des Stand-
punktes steht dann nicht mehr zur Disposi-
tion. Es geht um die Wahl des angemessenen
Standpunktes. Es geht um die Selbstbehaup-
tung. Die Gretchenfrage erreicht den Zenit: Ist
die Kommission in ihrem Grundwesen fiir
oder gegen das Land? Und ist es eine metho-
dologische Binsenwahrheit, dass man er-
kenntnistheoretisch nur erfolgreich ist, wenn
man zur Sache, die man erkennen will, eine

Es indenessient hien heinen Menachen, dass Sie gere Pangerosmmandant wéren —

Die Gastrobetriebe freuen sich auf lhren Besuch

Familie R. und F. Kobler ¢ 9450 Altstatten
Trogenerstrasse ¢ Tel. 071/7551184 ¢ Fax 071/75571 61
Mittwoch und Donnerstag Ruhetag

- Panoramarestaurant

- Grosser [P] auch fiir Car

- Meniivorschlage fiir Familien-, Hochzeits-, Vereins-
und Betriebsfeste
- Moderne Hotelzimmer

L

Ihr Treffpunkr mirt

Gasthaus Ribi

9%6% Oppikon
071/65 000 11

Ribi-Stibli
Oppiker-Stibli |
Anira Fissler - Alex Markwalder  ChamihiTre-Grill
und alle Mitarbeiter Ribi-GaArten

Kein Rulierag
Betriebsferien JANuAR |

Nestanrant
Gemeindehans

Familie K. Meister
8232 Merishausen
Telefon 052 - 653 11 31

Durchgehend warme Kiche
Bauernspezialitaten
Sitzungszimmer

fur ca. 20 Personen

!\lach der Randenwanderung

Ins «Gemeindehausy!

Immer |
froundliche
,,,schewuig S

Restaurant

ElRFARUR(EN

8001 Ziirich, Lowenstrasse 16

0
0
Tel. 01 - 211 68 23, Fax 01 - 212 65 11
IHRESSBEISEWIRTSCHAET,
1ML VONBZURICHI

TAGLIGH GRESSE MENUAUSWALL

ULISERE SPEZIALIT/ATERNS
Riesen-Cordon-bleu und Spiereto-Spiess

—
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	Warum die Historiker-Kommission um Jean François Bergier die Wahrheit nie ergründen wird! [Fortsetzung]

